
  

   

 

  

 
  

   
 

 
 

Gemäß § 24 der Geschäftsordnung der Bezirksvertretungen stellen die unterzeichneten Bezirksräte 
und Bezirksrätinnen für Rudolfsheim-Fünfhaus in der Bezirksvertretungssitzung am 12. Mai 2021 

nachstehenden 

ANTRAG 
zum Thema „Masterplan Freiraum im Teilgebiet 1A“ 

Die Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus ersucht die zuständigen Stellen des Magistrats, die 
Realisierung des „Masterplan Freiraum für das Grätzl um den Westbahnhof (Teilgebiet 1A)“ unver-
züglich zu beginnen. Insbesondere soll die Umsetzung der Begrünungs-, Entsiegelungs- und Fließ-
verkehrsführungsmaßnahmen – vorbehaltlich temporär (noch) benötigter Verkehrsflächen für 
Baustelleneinrichtungen – in den Straßenzügen laut Masterplan vorgezogen werden. 

BEGRÜNDUNG 
Der „Masterplan Freiraum“ des Grätzls zwischen Westbahnhof, IKEA-Gebäude, Mariahilfer Straße 
und Rosinagasse bildet die wesentlichsten Anregungen, Ideen und Vorschläge der Bewohner*innen 
im Grätzl ab. Die Bevölkerungsinteressen wurden schon seit 2019 in etlichen Informationsveran-
staltungen und Bürger*innenversammlungen (real und virtuell) vorgebracht und konnten bis zum 
30. Juni 2020 schriftlich bei der Bezirksvorstehung eingereicht werden. Sie bildeten die Grundlage 
für zwei Konzeptvarianten, von denen im Herbst 2020 im Zuge einer Befragung „mehr als zwei 
Drittel der Anrainerinnen und Anrainer sich für die verkehrsberuhigte Variante entschied. Diese 
wird der Bezirk ab Frühjahr 2021 umsetzen.“  (cit:https://www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-
fuenfhaus/wirtschaft-wohnen/ikea.html Stand 11. April ) Diese mehrheitlich bevorzugte und mehr-
fach öffentlich verbindlich zu realisieren zugesagte Variante ist im „Masterplan Freiraum“ eingear-
beitet. 
Der Beginn der im „Masterplan Freiraum“ eingeplanten Umgestaltungsarbeiten ist keineswegs an 
die Eröffnung des IKEA-Gebäudes gebunden. Im Gegenteil: Jede weitere Verzögerung von Begrü-
nungs-, Baumplanzungs- und Entsiegelungsvorhaben bedeutet für die Grätzlbevölkerung und die 
hier arbeitenden Menschen das Hinausschieben von klimapolitisch und damit für die Lebensqualität 
relevanten Maßnahmen. 
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